
Anfrage oder 

Antrag?

1. Anfrage

 Verwaltung soll einen 

bestimmten 

Sachverhalten 

erklären/darstellen

 auf  ein Themen 

aufmerksam machen

 noch keine 

abschließende Meinung 

im JGR



2. Antrag

 Verwaltung wird beauftragt, etwas 

umzusetzen





Unterstützt werdet Ihr von der 

BIS!
 Hilfe bei Anfragen und Anträgen

 Unterstützung bei Organisation des JGR bei Aktionen, Veranstaltungen 

 Koordination des Gremiums in der Stadtverwaltung 

 Vor- und Nachbereitung der öffentlichen Sitzungen 

 Pädagogische Begleitung 

 Bildungsarbeit (Einführungsseminar, Halbzeitenseminar) 

 Organisation der Wahlen 

 Ansprechpartner des JGRs 

 Verwaltet das JGR Budget und die Sachkosten (z.B.: Geld für 

Sitzungen und Fortbildungen)



Stadien und Stationen einer Anfrage/Antrag

JGR

Der Antragsentwurf wird in die 
Sitzungsvorbesprechung 

eingebracht und kommt als 
Tagesordnungspunkt auf die 

Tagesordnung der öffentlichen JGR-
Sitzung zum JGR-Beschluss.

BIS

Wird der Entwurf mehrheitlich 
beschlossen, schickt die 

Beratungs- und Infostelle JGR 
den JGR-Antrag mit einer 

Beschlussinformation an den 
Oberbürgermeister

OB Keck.

Er befindet, ob die Stadtverwaltung oder 
der Gemeinderat  bzw. einer  seiner 

Ausschüsse zuständig ist. 

Der Antrag bekommt eine Nummer und 
wird in JGR-gelb an den Gemeinderat, 

den Jugendgemeinderat und die 
Stadtverwaltung verteilt

Stadtverwaltung

Ist die Stadtverwaltung zuständig, schreibt 
das Fachamt eine Mitteilungsvorlage. 
Diese Mitteilung wird für die nächste 

öffentliche JGR-Sitzung auf die 
Tagesordnung genommen.

Gemeinderat

Ist der Gemeinderat oder einer seiner 
Ausschüsse zuständig, kommt es dort auf die 

Tagesordnung.

Der Jugendgemeinderat kann über die 
Beratungs- und Infostelle JGR Rederecht für die 

jeweilige Sitzung beantragen. Laut der 
Grundsätze des Gemeinderats wird dem 

Jugendgemeinderat dann Rederecht eingeräumt.

Das Ergebnis kommt für die nächste öffentliche 
JGR-Sitzung auf die Tagesordnung.


